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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

als Mitglied unserer Gesellschaft, die in der Rechtsform des Versiche-
rungsvereins auf Gegenseitigkeit organisiert ist, heißen wir Sie herzlich 
willkommen. Die Satzung informiert Sie über das Mitgliedschaftsverhält-
nis. Diesen Versicherungsbedingungen und den dazugehörigen Tarifbe-
stimmungen können Sie die Regelungen entnehmen, die für das Vertrags-
verhältnis zwischen dem Versicherungsnehmer und uns gelten. Versiche-
rungsnehmer und damit unser Vertragspartner ist derjenige, der die Versi-
cherung beantragt hat. Mitunter ist der Versicherungsnehmer ein anderer 
als der Versicherte (sog. Fremdversicherung, z.B. wenn ein Arbeitgeber 
den Versicherungsvertrag auf das Leben eines Arbeitnehmers abgeschlos-
sen hat). 

Entsprechend unserer Rechtsform ist jeder Versicherungsnehmer Mitglied 
der Gesellschaft. Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten 
Rechte und Pflichten betreffen vorrangig nur den Versicherungsnehmer, 
haben aber auch für sonstige Beteiligte Geltung. 

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 
Den Umfang Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem Versi-
cherungsschein und den für Sie geltenden Tarifbestimmungen. Außer den 
im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leistungen erhalten 
Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung (siehe § 2). 

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 
(1) Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß § 153 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Überschüssen. Die 
Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. 
Dieser wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist 
unserer Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der Versi-
cherungsnehmer 

(2) Überschüsse entstehen dann, wenn die Anzahl von Leistungsfällen und 
die Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An 
diesen Überschüssen werden die Versicherungsnehmer angemessen betei-
ligt (§ 1 Absatz 1 der Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung 
in der Lebensversicherung, ZRQuotenV). 

Weitere Überschüsse stammen aus den Erträgen der Kapitalanlagen. Von 
den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versiche-
rungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 ZRQuotenV), erhalten die Versiche-
rungsnehmer insgesamt mindestens den in dieser Verordnung genannten 
Prozentsatz. In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grundsätzlich 
90 % vorgeschrieben. Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge 
finanziert, die für die garantierten Versicherungsleistungen benötigt wer-
den (§ 1 Absätze 2 und 3 ZRQuotenV). Die verbleibenden Mittel verwen-
den wir für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer. 

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zum Über-
schuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen zu Bestands-
gruppen und innerhalb dieser zu Gewinnverbänden zusammengefasst. 
Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um das versicherte Risiko wie 
das Berufsunfähigkeits- oder Todesfallrisiko zu berücksichtigen. Die 
Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Bestandsgruppen und 
Gewinnverbände orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner 
Entstehung beigetragen haben. Den Überschuss führen wir der Rückstel-
lung für Beitragsrückerstattung zu, soweit er nicht in Form der sog. Di-
rektgutschrift bereits unmittelbar den überschussberechtigten Versicherun-
gen gutgeschrieben wird. Diese Rückstellung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur 
ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versiche-
rungsnehmer auch zur Abwendung eines Notstandes (z.B. Verlustabde-
ckung) heranziehen. Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichts-
behörde. 

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung Ihres Ver-
trags 

(3) Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen 
Bestandsgruppe bzw. desjenigen Gewinnverbands, die in Ziffer II der für 
Ihren Vertrag geltenden Tarifbestimmungen genannt sind. Die Mittel für 
die Überschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des 
Ergebnisses des Geschäftsjahrs finanziert, ansonsten der Rückstellung für 
Beitragsrückerstattung entnommen. Die Höhe der Überschussanteilssätze 
wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des 
Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschuss-
anteilsätze in unserem Geschäftsbericht, den Sie bei uns jederzeit anfor-
dern können. Die Art der Überschussverwendung richtet sich nach dem 
mit uns vereinbarten Tarif. Einzelheiten zu der für Ihren Vertrag geltenden 
Überschussverwendung finden Sie in Ziffer II der für Ihren Vertrag gel-
tenden Tarifbestimmungen. 

Information über die Höhe der Überschussbeteiligung 

(4) Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab. 
Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. 
Wichtigster Einflussfaktor ist dabei die Entwicklung des versicherten 
Risikos und der Kosten. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung 
kann also nicht garantiert werden. 

§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
(1) Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen 
worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Allerdings entfällt unsere 
Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (siehe § 5 Absät-
ze 3 und 4 und § 7). 

(2) Ist mit Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz vereinbart worden, 
wird dieser durch die Regelungen in Absatz 1 nicht berührt. 

§ 4 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 

Vorvertragliche Anzeigepflicht 

(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass 
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheitsge-
mäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeigepflicht). 
Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder früheren 
Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden. Kommen 
nach Vertragsabschluss erstmals weitere Erkrankungen, gesundheitliche 
Störungen oder Beschwerden hinzu, besteht keine Anzeigepflicht. 

(2) Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen 
– für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen 
verantwortlich. 

Rücktritt 

(3) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
Bedeutung haben, von Ihnen oder dem Versicherten (siehe Absatz 2) nicht 
oder nicht richtig angegeben worden sind, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die vorver-
tragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
worden ist. Bei grob fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, 
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

(4) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls erklärt, bleibt unsere 
Leistungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 

(5) Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, haben Sie 
weder Anspruch auf einen Rückkaufswert noch auf eine Rückzahlung der 
Beiträge. 
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Kündigung 

(6) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu 
vertreten, verzichten wir auf die gesetzliche Möglichkeit der Kündigung. 

(7) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

(8) Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der Kündigung in 
eine beitragsfreie Versicherung um (§ 8 Absatz 1 bis 3). 

Vertragsanpassung 

(9) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflichtverletzung nicht zu vertreten, verzichten wir auf die gesetzliche 
Möglichkeit der Vertragsanpassung. 

(10) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht angezeig-
ten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir 
Sie auf dieses Kündigungsrecht hinweisen. 

Ausübung unserer Rechte 

(11) Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur 
Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
haben. Wir müssen unsere Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir 
die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats 
nach deren Kenntniserlangung angeben. 

(12) Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung sind 
ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannten. 

(13) Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von drei Jahren seit 
Vertragsabschluss ausüben. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist gel-
tend machen. Haben Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

Anfechtung 

(14) Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt auf unsere 
Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist. Handelt es sich um 
Angaben des Versicherten, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung 
erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht keine Kenntnis hatten. Die Absätze 5 und 6 gelten entsprechend. 

Leistungserweiterung / Wiederherstellung der Versicherung 

(15) Die Absätze 1 bis 14 gelten bei einer unsere Leistungspflicht erwei-
ternden Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Versicherung 
entsprechend. Die Fristen nach Absatz 13 beginnen mit der Änderung oder 
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen. 

Erklärungsempfänger 

(16) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche Erklä-
rung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. 

(17) Auf den Rücktritt, die Kündigung, die Vertragsanpassung oder An-
fechtung des Versicherungsvertrags können wir uns auch dritten Berech-
tigten gegenüber berufen. 

§ 5 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-
ten? 

(1) Die Beiträge zu Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung können Sie je 
nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder durch 
jährliche Beitragszahlungen (Jahresbeiträge) entrichten. Die Jahresbeiträge 
werden zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres fällig. 

(2) Sie können auch eine unterjährliche Zahlungsweise vereinbaren; dabei 
erhöht sich der Beitrag um einen Ratenzuschlag von 2 % bei halbjährli-
cher, von 3 % bei vierteljährlicher und von 5 % bei monatlicher Zah-
lungsweise. Die Beiträge werden jeweils zu Beginn eines Beitragszah-
lungsabschnitts fällig. 

(3) Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen 
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 
Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten 
Fälligkeitstag an uns zu zahlen. 

(4) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie frist-
gerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist die Ein-
ziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Absatz 2 genannten Termin einge-
zogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen 
werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

(5) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre 
Kosten. 

(6) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir Beitragsrück-
stände verrechnen. 

§ 6 Können die Beiträge für diese Versicherung ange-
hoben werden? 

Von der Möglichkeit des § 163 VVG , bei Vorliegen bestimmter Voraus-
setzungen die Beiträge für die Berufsunfähigkeitsversicherung anzuheben, 
werden wir keinen Gebrauch machen. 

§ 7 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen? 

(1) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir – 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Versicherungsvertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht 
rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben. Bei einem Rücktritt können 
wir von Ihnen die Erstattung der Kosten der zur Risikoprüfung durchge-
führten ärztlichen Untersuchungen verlangen. 

(2) Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht 
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht 
haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen 
wird, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

(3) Wenn Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag, den Sie aus 
dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig zahlen oder von 
uns nicht eingezogen werden konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten 
eine schriftliche Mahnung. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb 
der gesetzten Frist, entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. 
Auf diese Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich 
hinweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort und es besteht wie-
der voller Versicherungsschutz, wenn der angemahnte Gesamtbetrag 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist an 
uns gezahlt wird und der Versicherungsfall bis zur Zahlung nicht eingetre-
ten ist. Auch nach Ablauf der genannten Frist von einem Monat können 
die Kündigungswirkungen beseitigt werden. Dazu müssen sämtliche 
rückständigen Beiträge, einschließlich der seit der Kündigung noch fällig 
gewordenen, innerhalb einer weiteren Frist von sechs Monaten – vom 
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Fälligkeitstermin des erstmals unbezahlten Beitrags an gerechnet – an uns 
gezahlt werden. Ferner darf der Versicherungsfall bis zur Zahlung nicht 
eingetreten sein. 

§ 8 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen 
oder beitragsfrei stellen? 

Kündigung 

(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit ganz oder teilweise schriftlich 
kündigen 

- zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres; 

- zum Ende des der Kündigung folgenden Monats, frühestens jedoch 
zum Schluss des ersten Versicherungsjahres. 

(2) Kündigen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, ist diese Kündigung 
unwirksam, wenn die verbleibende beitragspflichtige Jahresrente unter 
einen Mindestbetrag von 1.800 EUR sinkt. Wenn Sie in diesem Fall Ihre 
Versicherung beenden wollen, müssen Sie den gesamten Vertrag kündi-
gen. 

(3) Entsprechend § 169 VVG werden wir den Rückkaufswert erstatten. Er 
ist das nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den 
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berechnete Deckungskapital 
der Versicherung für den Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wird. 
Mindestens erstatten wir jedoch den Betrag des Deckungskapitals, das sich 
bei gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen 
Höchstzillmersätze (siehe § 9 Absatz 2 Satz 3) angesetzten Abschluss- und 
Vertriebskosten auf die ersten fünf Vertragsjahre – bei kürzeren Beitrags-
zahlungsdauern jedoch längstens bis zum Ende der Beitragszahlung – 
ergibt. Von dem so ermittelten Wert wird eine Stornogebühr abgezogen. 
Mit der Stornogebühr wird die Veränderung der Risikolage des verblei-
benden Versicherungsbestands ausgeglichen; zudem wird damit ein Aus-
gleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Die Höhe der 
Stornogebühr sowie weitere Erläuterungen und versicherungsmathemati-
sche Hinweise zur Stornogebühr finden Sie in Ziffer III der für Ihren 
Vertrag geltenden Tarifbestimmungen. Beitragsrückstände werden vom 
Rückkaufswert abgezogen. 

(4) Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den nach Absatz 3 
berechneten Rückkaufswert angemessen herabzusetzen, soweit dies erfor-
derlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, 
insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich 
aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschlie-
ßen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet. 

(5) Zusätzlich zahlen wir die Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Über-
schussanteile aus, soweit sie nicht bereits in dem nach den Absätzen 
3 und 4 berechneten Rückkaufswert enthalten sind. 

(6) Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden. In 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrechnung der An-
schluss- und Vertriebskosten (siehe § 9) nur ein geringer oder kein Rück-
kaufswert vorhanden. Auch in den Folgejahren sind wegen der benötigten 
Risikobeiträge gemessen an den gezahlten Beiträgen nur geringe oder 
keine Rückkaufswerte vorhanden. Eine Aufstellung der garantierten 
Rückkaufswerte ist im Versicherungsschein enthalten. 

Beitragsfreistellung(7) Anstelle einer Kündigung nach Absatz 1 können 
Sie unter Beachtung der dort genannten Termine und Fristen verlangen, 
ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit zu werden. In 
diesem Fall setzen wir die Berufsunfähigkeitsrente ganz oder teilweise auf 
eine beitragsfreie Rente herab, die nach anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik für den Zeitpunkt der Beitragsfreistellung unter Zugrun-
delegung des Rückkaufswerts nach Absatz 3 errechnet wird. 

(8) Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbun-
den. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung stehen wegen der Verrechnung 
von Abschluss- und Vertriebskosten (siehe § 9) keine Mittel für die Bil-
dung einer beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung. Auch in 
den Folgejahren stehen wegen der benötigten Risikobeiträge gemessen an 
den gezahlten Beiträgen nur geringe oder keine Beiträge für die Bildung 
einer beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung. Eine Aufstel-
lung der garantierten beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrenten ist im Versi-
cherungsschein enthalten. 

(9) Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht 
beantragt und erreicht die nach Absatz 7 zu berechnende beitragsfreie 
Berufsunfähigkeitsrente den Mindestbetrag von 600 EUR im Jahr nicht, 
erhalten Sie den Rückkaufswert. 

(10) Haben Sie nur eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht bzw. eine Herabsetzung des Versicherungsschutzes beantragt, ist 
der Antrag nur wirksam, wenn die verbleibende beitragspflichtige Berufs-
unfähigkeitsrente einen Mindestbetrag von 600 EUR im Jahr erreicht. 
Anderenfalls können Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszah-
lungspflicht beantragen. 

Beitragsrückzahlung 

(11) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 

§ 9 Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten 
verrechnet? 

(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. 
Diese sog. Abschluss- und Vertriebskosten (§ 43 Absatz 2, RechVersV) 
sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden 
daher nicht gesondert in Rechnung gestellt. 

(2) Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren nach 
§ 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei werden die 
ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten 
herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versicherungs-
fall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versicherungspe-
riode und für die Bildung einer Deckungsrückstellung aufgrund von § 25 
Absatz 2 RechVersV in Verbindung mit § 169 Absatz 3 VVG bestimmt 
sind. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrück-
stellungsverordnung auf 4 % der von Ihnen während der Laufzeit des 
Vertrags zu zahlenden Beiträge beschränkt. 

(3) Die beschriebene Kostenverrechnung hat wirtschaftlich zur Folge, dass 
in der Anfangszeit Ihrer Versicherung kein Rückkaufswert und keine 
Mittel zur Bildung einer beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente vorhanden 
sind, mindestens jedoch die nach § 8 berechneten Beträge. Nähere Infor-
mationen können Sie der in Ihrem Versicherungsschein enthaltenen Auf-
stellung entnehmen. 

§ 10 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, 
wenn Leistungen wegen Berufsunfähigkeit bean-
sprucht werden? 

(1) Zum Nachweis des Versicherungsfalls sind uns unverzüglich auf 
Kosten des Ansprucherhebenden folgende Unterlagen einzureichen: 

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähigkeit; 

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die den Versicherten gegenwärtig 
behandeln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache, Be-
ginn, Art, Verlauf und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie ü-
ber den Grad der Berufsunfähigkeit oder über die Pflegebedürftig-
keit; 

c) Unterlagen über den Beruf des Versicherten, dessen Stellung und 
Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über 
die eingetretenen Veränderungen. 

d) Bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine 
Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege 
betraut ist, über Art und Umfang der Pflege. 

(2) Wir können außerdem – dann allerdings auf unsere Kosten – weitere 
ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwen-
dige Nachweise – auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse (z.B. Steu-
erbescheide, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen) und ihre Veränderungen – verlangen, insbesondere 
zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen.  

(3) Ist eine Staffelregelung vereinbart und wird eine Anhebung unserer 
Leistungen wegen Erhöhung des Grads der Berufsunfähigkeit verlangt, 
gelten die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sinngemäß. 

(4) Die Befolgung von ärztlichen Anordnungen ist nicht Voraussetzung für 
die Anerkennung der Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung; 
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ausgenommen ist der Einsatz von Hilfsmitteln des täglichen Lebens (z.B. 
Verwendung von Prothesen, Seh- und Hörhilfen). 

§ 11 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leis-
tungspflicht ab? 

(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezogenen 
Unterlagen erklären wir, ob und in welchem Umfang wir eine Leistungs-
pflicht anerkennen. Wir sprechen keine zeitlich begrenzten Anerkenntnisse 
aus. Ist eine Staffelregelung vereinbart, werden wir auch den anerkannten 
Grad der Berufsunfähigkeit und den daraus resultierenden Umfang unserer 
Leistungen angeben. Wenn Sie mit unserer Leistungsentscheidung nicht 
einverstanden sind, können Sie Ihren Anspruch innerhalb der dreijährigen 
Verjährungsfrist nach § 195 BGB geltend machen. 

(2) Wir verpflichten uns, Ihnen innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 
Eingang der jeweils zur Prüfung vorgelegten Unterlagen 

- unsere Entscheidung über die Leistungspflicht mitzuteilen, 

- weitere Unterlagen für die Prüfung von Ihnen anzufordern oder 

- Ihnen mitzuteilen, dass wir weitere Schritte (z.B. neutrales Gutachten) 
einleiten werden. 

(3) Einen durch Überschreiten der in Absatz 2 genannten Frist nachweis-
lich entstandenen Schaden werden wir ersetzen. 

§ 12 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähig-
keit und in welchen Fällen zahlen wir eine Wieder-
eingliederungshilfe? 

(1) Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind wir 
berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit und ihren Grad oder die 
Pflegebedürftigkeit und das Fortleben des Versicherten nachzuprüfen. 
Dabei sind Gesundheitsveränderungen (abgesehen von vorübergehenden 
Änderungen im Sinne der Ziffer V im Anhang „Pflegebedürftigkeit“ bzw. 
Ziffer I im Anhang „Staffelregelung“ der Tarifbestimmungen) ebenso zu 
berücksichtigen wie das konkrete Ausüben einer zumutbaren anderen 
Tätigkeit im Sinne der Ziffer I Nr. 2.1 der Tarifbestimmungen. 

(2) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche 
Auskünfte und einmal jährlich umfassende Untersuchungen des Versicher-
ten durch von uns zu beauftragende Ärzte verlangen. Wir können vor 
Zahlung einer einmaligen Leistung oder vor jeder Rentenzahlung (in der 
Regel jährlich) ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass der Versi-
cherte noch lebt. Die Bestimmung des § 10 gilt entsprechend. 

(3) Eine Minderung der Berufsunfähigkeit oder der Pflegebedürftigkeit 
und die Wiederaufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit müssen 
Sie uns unverzüglich mitteilen. 

(4) Ist die Berufsunfähigkeit vollständig weggefallen bzw. unter den 
Mindestgrad gesunken oder trifft bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebe-
dürftigkeit keiner der Punkte nach dem Bewertungsmaßstab mehr zu, 
werden wir von den Leistungen frei. In diesem Fall legen wir Ihnen die 
Veränderung dar und teilen dem Anpruchsberechtigten die Einstellung 
unserer Leistungen mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird mit dem 
Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung bei Ihnen 
wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder 
aufgenommen werden. Beitragsteile für eine einmalige Leistung (gemäß 
Ziffer I Nr. 1.1c der Tarifbestimmungen) sind nicht mehr zu entrichten. Ist 
eine Staffelregelung vereinbart, gelten die Bestimmungen dieses Absatzes 
entsprechend, wenn wir nach einer Verminderung des Grads der Berufsun-
fähigkeit unsere Leistungen nach Maßgabe der in Ziffer I des Anhangs 
„Staffelregelung“ der Tarifbestimmungen festgelegten Staffel herabsetzen. 

(5) Wenn unsere Leistungspflicht endet, weil der Versicherte aufgrund neu 
erworbener beruflicher Fähigkeiten wieder eine Tätigkeit konkret ausübt, 
die seiner Lebensstellung vor Eintritt der Berufsunfähigkeit entspricht, 
zahlen wir als besondere Wiedereingliederungshilfe einen einmaligen 
Betrag in Höhe von sechs Monatsrenten. Voraussetzung für die Zahlung 
der Wiedereingliederungshilfe ist, dass bei Entstehen des Anspruchs auf 
Wiedereingliederungshilfe die verbleibende Leistungsdauer für die Rente 
noch mindestens zwölf Monate beträgt. Bei Wiedereintritt der Berufsunfä-
higkeit aus gleichem medizinischen Grund innerhalb von sechs Monaten 
wird die Wiedereingliederungshilfe auf neu entstehende Rentenansprüche 

angerechnet. Die Wiedereingliederungshilfe kann während der Dauer 
dieser Versicherung mehrmals beansprucht werden. 

§ 13 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? 

Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 10 oder § 11 von Ihnen, dem 
Versicherten oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig nicht erfüllt wird, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, 
unserer Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem 
Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie 
die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben. Die Ansprü-
che aus der Versicherung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die Verlet-
zung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir 
ab Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur 
Leistung verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leistungspflicht tritt 
nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen haben. 

§ 14 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 
(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berechtigt 
ansehen, über die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu verfügen, 
insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Berechtigung 
nachweist. 

(2) In den Fällen des § 15 Absatz 3 brauchen wir den Nachweis der Be-
rechtigung nur dann anzuerkennen, wenn uns die schriftliche Anzeige des 
bisherigen Berechtigten vorliegt. 

§ 15 Wer erhält die Versicherungsleistung? 
(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an Sie als 
unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls Sie uns keine 
andere Person benannt haben, die bei Fälligkeit die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag erwerben soll (Bezugsberechtigter). Bis zur jeweili-
gen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen. 

(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort 
und unwiderruflich die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag erwer-
ben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann dieses Bezugs-
recht nur noch mit Zustimmung des von Ihnen Benannten aufgehoben 
werden. 

(3) Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Bezugsrechts 
sowie eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen aus dem Versi-
cherungsvertrag (soweit überhaupt rechtlich möglich) sind uns gegenüber 
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten 
schriftlich angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind im 
Regelfall Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie nicht 
bereits vorher über Ansprüche oder Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
verfügt haben. 

(4) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtigten auf 
seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums trägt der Empfangsberechtigte auch die damit verbunde-
ne Gefahr. 

§ 16 Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versi-
cherungsverhältnis beziehen? 

(1) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche Erklärung, 
die Ihnen gegenüber abzugeben ist. 

(2) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mittei-
len. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu 
richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt 
bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung 
drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefs als zugegangen. 
Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb ge-
nommen und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben. 

(3) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 2 entsprechend. 
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(4) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Europäischen Union 
aufhalten, sollten Sie uns – auch in Ihrem Interesse – eine in der Europäi-
schen Union ansässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere 
Mitteilungen für Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter). 

§ 17 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in 
Rechnung? 

Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir die in solchen Fällen 
durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag 
gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt bei 

- Ausstellung eines neuen Versicherungsscheins 

- Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen 

- Rückläufern im Lastschriftverfahren. 

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen Abgeltungsbetrag 
zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde nach 
nicht zutreffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern sind, 
entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird – im letzteren Fall – entsprechend 
herabgesetzt. 

§ 18 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwen-
dung? 

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 

§ 19 Wo ist der Gerichtsstand? 
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder der für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Sind Sie eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 

Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

(2) Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich 
das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. 

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte des 
Staats zuständig, in dem wir unseren Sitz haben. 

§ 20 Unter welchen Voraussetzungen können Bestim-
mungen für Ihren Vertrag geändert werden? 

(1) Nach § 164 VVG sind wir berechtigt, eine unwirksame Bestimmung in 
den Versicherungsbedingungen durch eine andere Regelung zu ersetzen, 
wenn diese Ergänzung zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder 
das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei 
auch unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Vertragspartei 
eine unzumutbare Härte darstellen würde. Die neue Regelung ist nur 
wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der 
Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Die Unwirksamkeit 
einer Bestimmung kann nur durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt 
der Aufsichts- oder Kartellbehörde oder durch eine höchstrichterliche 
Entscheidung festgestellt werden. 

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nachdem die 
Änderungen und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungs-
nehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil; stellt die neue Rege-
lung den Versicherungsnehmer schlechter, verlängert sich diese Frist auf 
zwei Monate. 
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